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Gesetz 
zur Erhaltung von Dauergrünland (Dauergrünland-
erhaltungsgesetz - DGLG) und zur Änderung ande-

rer Vorschriften 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Gesetz zur Erhaltung von Dau-

ergrünland (Dauergrün-
landerhaltungsgesetz - DGLG) 

 
Artikel 1 

Gesetz zur Erhaltung von Dau-
ergrünland (Dauergrün-

landerhaltungsgesetz - DGLG) 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz regelt das Verbot der Um-
wandlung von Dauergrünland in Ackerland. 
Das Gesetz dient auch der Umsetzung der 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben der Ver-
ordnung (EG) Nr. 73/2009 vom 19. Januar 
2009 (ABl. EU Nr. L 30/16), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) Nr. 671/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2012 (ABl. EU Nr. L 204/11), der 
Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 vom 29. 
Oktober 2009 (ABl. EU Nr. L 316/1), zuletzt 
geändert durch die Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 666/2012 der Kommission 
vom 20. Juli 2012 (ABl. EU Nr. L 194/3), so-
wie der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 vom 
30. November 2009 (ABl. EU Nr. L 316/65), 
zuletzt geändert durch die Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 937/2012 der Kommis-
sion vom 12. Oktober 2012 (ABl. EU 
Nr. L 280/1). 

  unverändert 

   

§ 2 
Dauergrünland 

 
§ 2 

Dauergrünland 

Dauergrünland im Sinne dieses Gesetzes 
sind Flächen, die durch Einsaat oder auf na-
türliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau 
von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen 
genutzt werden und mindestens fünf Jahre 
lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge eines 
landwirtschaftlichen Betriebes waren. Gras 
oder andere Grünfutterpflanzen sind alle 
Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in 
natürlichem Grünland anzutreffen oder nor-
malerweise Teil von Saatgutmischungen für 

  unverändert 
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Grünland (Wiesen und Weiden) sind. Als 
Dauergrünland im Sinne von Satz 1 gelten 
auch Ersatzflächen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 oder Abs. 2 ab dem ersten Tag der 
Umstellung. Diese Flächen müssen mindes-
tens fünf aufeinander folgende Jahre ab dem 
Zeitpunkt der Umwandlung zum Anbau von 
Gras oder anderen Grünfutterpflanzen ge-
nutzt werden. 

   

§ 3 
Umwandlungsverbot für Dau-

ergrünland 

 
§ 3 

Umwandlungsverbot für Dau-
ergrünland 

(1) Die Umwandlung von Dauergrünlandflä-
chen in Ackerland (Umwandlung) ist verbo-
ten. Flächen zur Neuanpflanzung von Kurz-
umtriebsplantagen, Weihnachtsbäumen und 
Schmuck- oder Zierreisig gelten als Acker-
land im Sinne von Satz 1. Ausgenommen 
von dem Umwandlungsverbot nach Satz 1 
sind durch eine Naturschutzbehörde ange-
ordnete oder genehmigte Maßnahmen des 
Naturschutzes, wenn die umzubrechende 
Fläche außerhalb einer der in § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 genannten Flächen liegt. 

 (1) unverändert 

(2) Wird eine Umwandlung ohne zuvor erteil-
te Zulassung nach § 4 Abs. 1 oder 2 festge-
stellt, ist die betroffene Fläche unverzüglich 
als Grünland wiederherzustellen, wenn nicht 
auf andere Weise rechtmäßige Zustände 
wiederhergestellt werden können. 

 (2) unverändert 

(3) Ein Umbruch von Dauergrünland mit un-
verzüglicher Neuansaat von Grünland gilt 
nicht als Umwandlung gemäß Absatz 1 
Satz 1, wenn andere Verfahren zur Wieder-
herstellung einer leistungsfähigen Grünland-
narbe ausscheiden. Abweichend von Satz 1 
ist es auf den in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ge-
nannten Flächen verboten, den Umbruch mit 
wendenden Bodenbearbeitungsgeräten oder 
tiefer als zehn Zentimeter durchzuführen. 
Von dem Verbot in Satz 2 kann auf Antrag 
eine Befreiung erteilt werden, wenn im Ein-
zelfall andere Verfahren zur Wiederherstel-
lung einer leistungsfähigen Grünlandnarbe 
ausscheiden. Dem Antrag nach Satz 3 ist 
eine Stellungnahme einer für die landwirt-
schaftliche Beratung zuständigen anerkann-
ten Stelle beizufügen. Die umgebrochene 
Fläche ist unverzüglich nach dem Umbruch 
neu einzusäen. Weitergehende boden-
schutz-, naturschutz- und wasserrechtliche 
Bestimmungen bleiben unberührt. 

 (3) Ein Umbruch von Dauergrünland mit un-
verzüglicher Neuansaat von Grünland gilt 
nicht als Umwandlung gemäß Absatz 1 
Satz 1, wenn andere Verfahren zur Wieder-
herstellung einer leistungsfähigen Grünland-
narbe ausscheiden. Abweichend von Satz 1 
ist es auf den in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ge-
nannten Flächen verboten, den Umbruch mit 
wendenden Bodenbearbeitungsgeräten oder 
tiefer als zehn Zentimeter durchzuführen; 
das Verbot gilt nicht für Flächen geringen 
Ausmaßes. Von dem Verbot in Satz 2 kann 
auf Antrag eine Befreiung erteilt werden, 
wenn im Einzelfall andere Verfahren zur 
Wiederherstellung einer leistungsfähigen 
Grünlandnarbe ausscheiden. Dem Antrag 
nach Satz 3 ist eine Stellungnahme einer für 
die landwirtschaftliche Beratung zuständigen 
anerkannten Stelle beizufügen. Die umge-
brochene Fläche ist nach erforderlicher 
fachgerechter Bearbeitung unverzüglich 
neu einzusäen. Weitergehende boden-
schutz-, naturschutz- und wasserrechtliche 
Bestimmungen bleiben unberührt. 
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§ 4 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
§ 4 

Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Vom Verbot der Umwandlung gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 kann auf Antrag eine Ausnah-
me zugelassen werden, wenn 

 (1)  unverändert 

1. die umzuwandelnde Fläche außerhalb 
von 

  

a) Flächen, die hoher oder sehr hoher 
Wassererosionsgefährdung unterlie-
gen, 

  

b) Überschwemmungsgebieten,   

c) Wasserschutzgebieten,   

d) Gewässerrandstreifen,   

e) Moorböden und   

f) Anmoorböden   

gelegen ist und   

2. die antragstellende Person unverzüglich 
nach Zulassung der Ausnahme die um-
gebrochene Fläche durch neu angelegtes 
Dauergrünland auf Ackerland (Ersatzflä-
che) zumindest im gleichen Flächenum-
fang ersetzt; Flächen, auf denen im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung als Kompensationsmaß-
nahme eine dauerhafte Grünlandnutzung 
festgesetzt worden ist, die gemäß § 16 
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Feb-
ruar 2012 (BGBl I S. 148), in Verbindung 
mit § 2 der Ökokonto- und Kompensati-
onsverzeichnisverordnung vom 23. Mai 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 276), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. März 2011 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 76), in ein Ökokonto eingebracht wor-
den sind, sowie Flächen, deren Erwerb 
mit öffentlichen Fördermitteln oder aus 
dem Aufkommen von Ersatzzahlungen 
gemäß § 15 Abs. 6 Bundesnaturschutz-
gesetz finanziell gefördert worden ist, 
können nicht als Ersatzfläche im Sinne 
dieses Gesetzes dienen.  

  

Das für Landwirtschaft zuständige Ministeri-
um kann durch Verordnung regeln, dass die 
in Satz 1 Nr. 1 Buchst. a, e und f genannten 
Flächen nur berücksichtigt werden, wenn sie 
einen bestimmten Mindestflächenanteil oder 
eine bestimmte Mindestflächengröße errei-
chen.  

  

(2) Vom Verbot der Umwandlung gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 kann auf Antrag eine Befreiung 

 (2) Vom Verbot der Umwandlung gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 kann auf Antrag eine Befreiung 
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gewährt werden, wenn das Verbot im Einzel-
fall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die antragstellende Person unver-
züglich eine Ersatzfläche zumindest im glei-
chen Flächenumfang schafft. Die Ersatzflä-
che soll sich auf einer der in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 genannten Flächen befinden. 

gewährt werden, wenn das Verbot im Einzel-
fall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die antragstellende Person eine 
Ersatzfläche zumindest im gleichen Flächen-
umfang schafft. Die Ersatzfläche soll unver-
züglich geschaffen werden und sich auf 
einer der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten 
Flächen befinden. 

(3) Bei Erteilung einer Ausnahme nach § 4 
Abs. 1 muss sich die Ersatzfläche an geeig-
neten Standorten innerhalb derselben natur-
räumlichen Haupteinheit befinden, in der die 
umgebrochene Fläche liegt; die Haupteinhei-
ten ergeben sich aus der Anlage, die Be-
standteil dieses Gesetzes ist. Ersatzflächen 
sollen vorrangig an Gewässern oder auf 
Standorten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ange-
legt werden. Liegt die für die Umwandlung 
vorgesehene Fläche innerhalb von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Arti-
kel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EG des Ra-
tes vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 
S. 77), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2006/105/EG des Rates vom 20. November 
2006 (ABl. EG Nr. L 363 S. 368), oder be-
sonderer Schutzgebiete nach Artikel 4 Abs. 1 
und 2 der Richtlinie 2009/147/EG des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 
S. 7) (Natura-2000-Gebiete), muss sich das 
neu angelegte Dauergrünland innerhalb des 
betroffenen Natura-2000-Gebietes befinden.  

 (3) unverändert 

(4) Die zuständige Behörde kann für Um-
wandlungsflächen in Randbereichen, die 
nicht vollständig in einer naturräumlichen 
Haupteinheit gemäß Absatz 3 Satz 1 liegen, 
Abweichungen hinsichtlich der Lage der Er-
satzfläche zulassen. Ist die Ersatzfläche mit 
einer Feldfrucht bestellt, hat die Ersetzung 
durch Dauergrünland unverzüglich nach Ab-
erntung, spätestens jedoch bis zum 30. April 
des Folgejahres, zu erfolgen.  

 (4)  unverändert 

(5) Der Antrag auf eine Ausnahme oder Be-
freiung ist schriftlich oder elektronisch zu 
stellen. Soweit die zuständige Behörde hier-
für Muster oder Vordrucke bereithält, sind 
diese zu verwenden. Die antragstellende 
Person hat darin die für die Entscheidung 
erforderlichen Angaben zu machen und die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Befin-
det sich die umzuwandelnde Fläche im Ei-
gentum einer anderen Person, ist bei Antrag-
stellung deren schriftliche Einwilligung vorzu-
legen. Satz 3 gilt entsprechend für Ersatzflä-
chen. Wechselt das Eigentum oder der Be-
sitz einer nach Absatz 1 oder 2 angelegten 
Ersatzfläche, ist die oder der Abgebende 
verpflichtet, die Übernehmende oder den 

 (5) Der Antrag auf eine Ausnahme oder Be-
freiung ist schriftlich oder elektronisch zu 
stellen. Soweit die zuständige Behörde hier-
für Muster oder Vordrucke bereithält, sind 
diese zu verwenden. Die antragstellende 
Person hat darin die für die Entscheidung 
erforderlichen Angaben zu machen und die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Befin-
det sich die umzuwandelnde Fläche im Ei-
gentum einer anderen Person, ist bei Antrag-
stellung deren schriftliche Einwilligung vorzu-
legen. Satz 3 gilt entsprechend für Ersatzflä-
chen. Wechselt das Eigentum oder der Be-
sitz einer nach Absatz 1 oder 2 angelegten 
Ersatzfläche, ist die oder der Abgebende 
verpflichtet, die Übernehmende oder den 
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Übernehmenden auf die Verpflichtung hin-
zuweisen, dass das neu angelegte mindes-
tens Dauergrünland fünf aufeinander folgen-
de Jahre ab dem Datum der Neuanlage als 
Dauergrünland zu belassen ist. 

Übernehmenden auf die Verpflichtung hin-
zuweisen, dass das neu angelegte Dauer-
grünland mindestens fünf aufeinander fol-
gende Jahre ab dem Datum der Neuanlage 
als Dauergrünland zu belassen ist. 

(6) Mit dem vollständigen Antrag gelten alle 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten erforderlichen Anträge auf behördliche 
Zulassungen oder Anzeigen als gestellt; Fris-
ten in diesen anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften beginnen mit dem Eingang der 
Anfrage bei den zuständigen Behörden zu 
laufen. Die nach § 6 zuständige Behörde hat 
die nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Zulassungen anderer 
Behörden einzuholen und gleichzeitig mit 
ihrer Zulassung auszuhändigen. Versagt eine 
andere Behörde, die nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften dazu befugt ist, ihre 
Zulassung, teilt sie dies unter Benachrichti-
gung der nach § 6 zuständigen Behörde der 
antragstellenden Person durch schriftlichen 
Bescheid unmittelbar mit. 

 (6) unverändert 

(7) Die Ersatzfläche muss für die der Zulas-
sung folgenden fünf Jahre Bestandteil eines 
Sammelantrages nach § 7 der Verordnung 
über die Durchführung von Stützungsrege-
lungen und des Integrierten Verwaltungs- 
und Kontrollsystems vom 3. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3194), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 15. Dezember 
2011 (eBAnz AT144 VI), sein, soweit die 
Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber 
einen Sammelantrag stellt. 

 (7) unverändert 

(8) Umwandlungsverbote aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 (8) unverändert 

   

§ 5 
Verbot von Entwässerungs-

maßnahmen  

 
§ 5 

Verbot von Entwässerungs-
maßnahmen 

Die Erstanlage einer Entwässerung von 
Dauergrünland durch Drainagen oder die 
Anlage neuer Gräben ist verboten in den in 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e und f ge-
nannten Gebieten sowie auf Dauergrünland-
flächen, die als Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten von Wiesenvogelarten, die auf feuch-
tes Grünland als Lebensraum angewiesen 
sind, geeignet sind. Von dem Verbot kann 
auf Antrag eine Befreiung erteilt werden, 
wenn es im Einzelfall zu einer unzumutbaren 
Belastung der Landwirtin oder des Landwirts 
führen würde.  

 Die Erstanlage einer Entwässerung von 
Dauergrünland durch Drainagen oder die 
Anlage neuer Gräben ist verboten in den § 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e und f genann-
ten Gebieten. Von dem Verbot kann auf 
Antrag eine Befreiung erteilt werden, wenn 
es im Einzelfall zu einer unzumutbaren Be-
lastung der Landwirtin oder des Landwirtes 
führen würde. 
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§ 6 
Zuständigkeiten  

 
§ 6 

Zuständigkeiten 

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume ist zuständig für 

 (1) Das Landesamt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume ist zuständig für 

1. die Überwachung der Einhaltung des 
Umwandlungsverbotes nach diesem Ge-
setz, 

 1. die Überwachung der Einhaltung des 
Umwandlungsverbotes nach diesem Ge-
setz, 

2. die Entscheidung über die Ausnahmen 
und Befreiungen nach § 4, 

 2. die Entscheidung über die Ausnahmen 
und Befreiungen nach § 4, 

3. die Befreiungen nach § 5 und  3. die Befreiungen nach § 5 und 

4. die Anordnung von Maßnahmen, die im 
Einzelfall zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung des dem Umwandlungsverbot 
unterliegenden Dauergrünlandes not-
wendig sind. 

 4. die Anordnung von Maßnahmen, die im 
Einzelfall zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung des dem Umwandlungsverbot 
unterliegenden Dauergrünlandes not-
wendig sind. 

  (2) Die für die Landwirtschaft zuständige 
oberste Landesbehörde ist zuständig für 
die Bekanntmachung der Feststellungen 
nach § 8. 

   

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 Dauergrün-
land umwandelt, sofern keine Zulassung 
nach § 4 Abs. 1 oder 2 erfolgt ist,  

 1.  unverändert 

2. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 ohne Befrei-
ung nach Satz 3 auf den in § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 genannten Flächen mit wen-
denden Bodenbearbeitungsgeräten oder 
tiefer als zehn Zentimeter einen Umbruch 
von Dauergrünland durchführt, 

 2.  unverändert 

3. die mit der Zulassung nach § 4 Abs. 1 
oder 2 verbundenen Auflagen und Bedin-
gungen nicht oder nicht vollständig erfüllt 
oder 

 3.  unverändert 

4. ohne Befreiung nach § 5 die Erstanlage 
einer Entwässerung von Dauergrünland 
durch Drainagen oder durch die Anlage 
neuer Gräben in den in § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. e und f genannten Gebieten 
sowie auf sonstigen Dauergrünlandflä-
chen, soweit diese als Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten von Wiesenvogelarten, 
die auf feuchtes Grünland als Lebens-
raum angewiesen sind, geeignet sind, 
vornimmt.  

 4. ohne Befreiung nach § 5 die Erstanlage 
einer Entwässerung von Dauergrünland 
durch Drainagen oder durch die Anlage 
neuer Gräben in den § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. e und f genannten Gebie-
ten vornimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet wer-

 (2) unverändert 
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den. 

  
§ 8 

Einhaltung anderweitiger Ver-
pflichtungen 

(1) Wird auf Basis der von den Betriebsin-
haberinnen oder Betriebsinhabern zum 
15. Mai eines Jahres im Sammelantrag 
nach § 7 der InVeKoS-Verordnung vom 
3. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3194), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 15. Dezember 2011 (eBAnz. A T144 
V1), anzugebenden Flächen festgestellt, 
dass sich der Anteil des Dauergrünlandes 
an der gesamten landwirtschaftlichen Flä-
che (Ackerland, Dauergrünland und Dau-
erkulturen) bezogen auf das Referenzjahr 
2003 um mehr als fünf Prozent verringert 
hat, wird dies von der zuständigen Behör-
de öffentlich bekannt gegeben. Ab dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag 
sind zur Umsetzung von § 5 Abs. 3 Nr. 1 
Direktzahlungen-Verpflichtungsgesetz 
vom 21. Juli 2004 in der Fassung vom 
28. April 2010 (BGBl. I S. 588), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Abs. 104 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
3044), Umwandlungen im Sinne von § 3 
Abs. 1 ohne zuvor erteilte Ausnahmen 
und Befreiungen nach § 4 als Verstöße 
gegen anderweitige Verpflichtungen 
(Cross Compliance) gemäß Artikel 22 bis 
24 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 vom 
19. Januar 2009 nach den Vorschriften der 
Verordnung (EG) 1122/2009 vom 30. No-
vember 2009 zu kontrollieren und zu sank-
tionieren. Die aufgrund von § 1 Abs. 1 der 
Dauergrünland-Erhaltungsverordnung 
vom 13. Mai 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 233) 
getroffene Feststellung des Dauergrün-
landanteils durch Bekanntgabe vom 
30. Mai 2008 (Amtsbl. Schl.-H. S. 588) gilt 
als Feststellung nach Satz 1 fort. 

  (2) Wird zu einem späteren Zeitpunkt ent-
sprechend Absatz 1 ermittelt, dass der 
Rückgang des Dauergrünlandanteils unter 
fünf Prozent liegt, wird diese Feststellung 
von der zuständigen Behörde durch All-
gemeinverfügung öffentlich bekannt ge-
geben. Ab dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag tritt die in Absatz 1 Satz 2 
angeordnete Rechtsfolge außer Kraft. 

  (3) § 4a der Direktzahlungen-Verpflich-
tungenverordnung vom 4. November 2004 
(BGBl. I S. 2778), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 15. De-
zember 2011 (eBAnz AT 144 V1), bleibt 
unberührt. 
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§ 8 
Übergangsbestimmungen 

 
§ 9 

Übergangsbestimmungen 

Dauergrünland, das zwischen dem [einset-
zen: Tag der Zuleitung an den Landtag] und 
dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes] umgewandelt wurde, muss 
unverzüglich wiederhergestellt werden. § 3 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

 Dauergrünland, das zwischen dem 25. Sep-
tember 2013 und dem [einsetzen: Tag des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] umgewandelt 
wurde, muss unverzüglich wiederhergestellt 
werden. § 3 Abs. 2 gilt entsprechend. Satz 1 
und 2 gelten nicht, wenn die Umwandlung 
mit Genehmigung nach der Dauergrün-
land-Erhaltungsverordnung erfolgte und 
der Genehmigungsbescheid spätestens 
am 25. September 2013 erlassen wurde. 

  
§ 10 

Evaluierung 

  Die für die Landwirtschaft zuständige 
oberste Landesbehörde überprüft inner-
halb von vier Jahren nach seinem Inkraft-
treten die Auswirkungen dieses Gesetzes 
und unterrichtet die Landesregierung und 
den Landtag.  

   

Anlage zu § 4 Abs. 3 Satz 1:  Anlage zu § 4 Abs. 3 Satz 1: 

Naturräumliche Haupteinhei-
ten von Schleswig-Holstein 

 
unverändert 

Zum Zweck des Dauergrünlanderhaltungs-
gesetzes werden folgende Regionen zu na-
turräumlichen Haupteinheiten zusammenge-
fasst: 

  

Schleswig-Holsteinische Marsch einschließ-
lich Nordfriesische Marschinseln und Halligen 
sowie Unterelbe-Niederung (Regionen 681, 
682, 683, 684, 671); 

  

Hohe Geest, Vorgeest und Südwestliches 
Vorland der Mecklenburgischen Seenplatten 
(Regionen 680, 690 bis 698, 760); 

  

Schleswig-Holsteinisches Hügelland einschl. 
Mecklenburgische Seenplatte (Regionen 700 
bis 703, 750). 
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Artikel 2 
Änderung des Landeswasser-

gesetzes 

 
Artikel 2 

Änderung des Landeswasser-
gesetzes 

Das Landeswassergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 91), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Oktober 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 712), wird wie folgt geändert: 

 Das Landeswassergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 91), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Oktober 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 712), wird wie folgt geändert: 

   

1. In § 4 wird folgender Absatz 2 eingefügt:  1. In § 4 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) In Wasserschutzgebieten gelten fol-
gende Verbote und Handlungspflichten:  

 „(2) In Wasserschutzgebieten gelten fol-
gende Verbote und Handlungspflichten: 

1. Es ist verboten, Dauergrünland um-
zubrechen;  

 1.  unverändert 

2. es ist verboten, in der Zeit vom 1. Au-
gust, bei Winterraps vom 1. Septem-
ber, bis zum 28. Februar des folgen-
den Jahres organische stickstoffhalti-
ge Düngemittel auszubringen oder 
einzuarbeiten; auf Grünland und mit 
winterharten Hauptkulturen bestellten 
Ackerflächen ist die Ausbringung be-
reits ab dem 1. Februar zulässig; die 
Ausbringung und Einarbeitung von 
Festmist, Geflügelmist ausgenom-
men, ist bereits ab dem 1. Dezember 
wieder zulässig; 

 2.  unverändert 

3. auf Ackerflächen ist eine ganzjährige 
Bodenbedeckung sicherzustellen; die 
Einsaat von Zwischenfrüchten hat bis 
zum 10. Oktober zu erfolgen; nach 
Mais und Zuckerrüben ist abweichend 
von Halbsatz 1 auch die Bodenruhe 
zulässig; der Umbruch einer Unter-
saat oder Zwischenfrucht darf erst 
unmittelbar vor der nachfolgenden 
Bestellung erfolgen; 

 3. auf Ackerflächen ist eine ganzjährige 
Bodenbedeckung sicherzustellen; die 
Einsaat von Zwischenfrüchten hat bis 
zum 15. September, nach Mais und 
Zuckerrüben bis zum 10. Oktober zu 
erfolgen; nach Mais und Zuckerrüben 
ist abweichend von Halbsatz 1 auch 
die Bodenruhe zulässig; der Umbruch 
einer Untersaat oder Zwischenfrucht 
darf erst unmittelbar vor der nachfol-
genden Bestellung erfolgen; 

4. soweit die gemäß Absatz 1 Satz 1 
festgesetzten Verordnungen das Füh-
ren einer Schlagkartei fordern, ist die-
se bis zum 30. November des Jahres 
der unteren Wasserbehörde vorzule-
gen. 

 4.  unverändert 

§ 52 Abs. 1 WHG bleibt unberührt.“   § 52 Abs. 1 WHG bleibt unberührt.“ 

Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden 
die Absätze 3 bis 5. 

Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden 
die Absätze 3 bis 5. 

   

2. § 38 wird wie folgt geändert:  2.  unverändert 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird gestrichen.    
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3.  § 38 a erhält folgende Fassung:  3.  § 38 a erhält folgende Fassung: 

„§ 38 a  
Gewässerrandstreifen 

(abweichend von § 38 Abs. 3 
WHG, 

zu § 38 Abs. 4 WHG) 

 
„§ 38 a  

Gewässerrandstreifen 
(abweichend von § 38 Abs. 3 

WHG, 
zu § 38 Abs. 4 WHG) 

(1) Abweichend von § 38 Abs. 3 Satz 1 
WHG sind Gewässerrandstreifen nicht 
einzurichten an kleinen Gewässern von 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Be-
deutung im Sinne von § 40 Abs. 2 und an 
Seen mit einer Fläche von weniger als 1 
Hektar.  

 (1) unverändert 

(2) Innerhalb der Gewässerrandstreifen 
ist in einer Breite von einem Meter land-
seits des Gewässers, über die Beschrän-
kungen des § 38 Abs. 4 WHG hinaus, 
verboten: 

 (2) unverändert 

1. das Pflügen von Ackerland und   

2. die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln und Düngemitteln. 

  

(3) Die oberste Wasserbehörde kann 
durch Verordnung die Breite des Gewäs-
serrandstreifens abweichend festsetzen. 
In der Verordnung kann bestimmt wer-
den, dass in den Gewässerrandstreifen 
Ackerland in Dauergrünland umzuwan-
deln ist und die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln und Düngemitteln ver-
boten ist.“ 

 (3) Die oberste Wasserbehörde kann 
durch Verordnung die Breite des Gewäs-
serrandstreifens abweichend festsetzen. 
In der Verordnung kann bestimmt wer-
den, dass in den Gewässerrandstreifen 
Ackerland in Dauergrünland umzuwan-
deln ist und die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln und Düngemitteln ver-
boten ist. Soweit durch Regelungen der 
Verordnung das Eigentum unzumutbar 
beschränkt wird und diese Beschrän-
kung nicht durch eine Befreiung ver-
mieden werden kann, ist eine Ent-
schädigung zu leisten.“ 

   

4. § 144 Abs. 1 Nr. 1, Halbsatz 1 erhält fol-
gende Fassung: 

 4.  unverändert 

„einem Verbot oder einer Handlungs-
pflicht nach § 4 Abs. 2 zuwiderhandelt,“ 

  

   

Artikel 3 
Änderung des Landesnatur-

schutzgesetzes 

 
 (entfällt) 

Das Landesnaturschutzgesetz vom 24. Feb-
ruar 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. 
S. 486), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 225), wird wie folgt geändert: 

  

§ 21 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:   
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1. In Nummer 5 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt. 

  

2. Folgende Nummer 6 wird angefügt:   

„6. arten- und strukturreiches Dauergrün-
land.“ 

  

   

Artikel 4 
Änderung der Biotopverord-

nung 

 
(entfällt) 

Die Biotopverordnung vom 22. Januar 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 48) wird wie folgt geän-
dert: 

  

§ 1 wird wie folgt geändert:   

Folgende Nummer 11 wird angefügt:   

„11. arten- und strukturreiches Dauergrün-
land. 

  

Definition 
An Grasarten oder krautigen Pflanzen rei-
ches, extensiv genutztes sowie strukturrei-
ches Dauergrünland mäßig trockener bis 
nasser und wechselfeuchter Standorte ein-
schließlich grünlandartiger Brachestadien. 

  

Mindestfläche: 1.000 m²   

Zulässige Pflege- und Bewirtschaftungsmaß-
nahmen: 
Den Erfordernissen des Biotopschutzes an-
gepasste Mahd und/oder Beweidung mit ge-
gebenenfalls geringer Festmistdüngung; ge-
ringe mechanische Narbenpflege wie Schlep-
pen und Striegeln; Unterhalten und Instand-
halten vorhandener Grüppen“ 

  

   

Artikel 5 
Änderung der Ordnungswid-

rigkeiten-
Zuständigkeitsverordnung 

 
Artikel 3 

Änderung der Ordnungswid-
rigkeiten-

Zuständigkeitsverordnung 

Die Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsver-
ordnung vom 22. Januar 1988 (GVOBl. Schl.-
H. S. 32), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Landesverordnung vom 7. Januar 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 5), wird wie folgt geän-
dert: 

  unverändert 

In der Anlage zu § 1 wird nach Nr. 1.5.5.3.1 
folgende Nr. 1.5.5.4 eingefügt:  

  

„1.5.5.4 § 7 Dauergrünlanderhaltungsgesetz 
vom [… Tag der Ausfertigung] 
(GVOBl. Schl.-H. S. …)“ 
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Artikel 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. Mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes tritt die Dauergrünland-Erhaltungs-
verordnung vom 13. Mai 2008 (GVOBl. Schl.-
H. S. 233) außer Kraft. 

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. Mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes tritt die Dauergrünland-Erhaltungs-
verordnung vom 13. Mai 2008 (GVOBl. Schl.-
H. S. 233) außer Kraft. Artikel 1 und 3 tre-
ten mit Ablauf des 31. Dezember 2018 au-
ßer Kraft. 

 


